
Satzung 
des Fördervereins der Integrierten Gesamtschule Friedrichsort e. V. 

in der Fassung vom 21. April 1997 

 
 

§ 1 

Der Verein führt den Namen „Förderverein der 
Integrierten Gesamtschule Friedrichsort“. Er hat sei-
nen Sitz in Kiel. 

§ 2 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden.¹ 

§ 3 

Der Verein ist eine Selbsthilfeorganisation zur För-
derung der Belange der Integrierten Gesamtschule 
Friedrichsort mit folgenden besonderen Aufgaben: 

Im Einvernehmen mit der Schulleitung verfolgt der 
Verein ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbe-
sondere 

a) die Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten 
der Schüler durch Beschaffung zusätzlicher 
Mittel; 

b) Verschönerung und Ausgestaltung der 
Schule; 

c) Unterstützung in der Durchführung von Wan-
derungen, Besichtigungen und Schulfahrten. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 

Mitglied kann jeder werden, der die unter § 3 ge-
nannten Aufgaben und Ziele des Vereins unterstüt-
zen will. Der Beitritt hat in schriftlicher Form zu er-
folgen. Der Austritt kann jederzeit schriftlich erklärt 
werden. Mitglieder, die den Interessen des Vereins 
zuwiderhandeln, können durch Beschluss des Vor-
standes ausgeschlossen werden. 

§ 5 

Durch Beitrittserklärung verpflichten sich die Mit-
glieder zur Zahlung eines Beitrages, dessen Höhe 
jedes Mitglied für sich nach eigenem Ermessen auf 
Widerruf festsetzt. 

§ 6 

Der Verein wird von dem Vorstand geleitet, der aus 
dem Vorsitzenden, einem Kassenwart, einem 
Schriftführer und zwei Beisitzern besteht. Vorstand 
im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der 
Kassenwart und der Schriftführer. Jeder von ihnen 
ist allein vertretungsberechtigt. 

Die drei erstgenannten Vorstandsmitglieder werden 
von der Mitgliederversammlung durch einfachen 
Mehrheitsbeschluss für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur Wiederwahl oder 
einer Neuwahl im Amt. Beisitzer sind der jeweilige 
Schulleiter und der Vorsitzende des Elternbeirats. 

§ 7 

Die Verwaltung der von den Mitgliedern gezahlten 
Beiträge sowie eventueller Spenden obliegt dem 
Kassenwart, der für eine ordnungsgemäße Rech-
nungslegung über Einnahmen und Ausgaben zu 
sorgen hat. Vor Abschluss jedes Schuljahres prüfen 
zwei von der Mitgliederversammlung gewählte Kas-
senprüfer die Rechnungslegung. Der Kassenwart ist 
berechtigt, die Beträge von dem Konto des Förder-
vereins gegen alleinige Unterschrift abzuheben. 

§ 8 

Mindestens einmal jährlich ist eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, in der der Vorstand einen 
Rechenschaftsbericht vorzulegen hat. Die Einberu-
fung der Mitgliederversammlung erfolgt durch 
schriftliche Einladung. Über die Mitgliederver-
sammlung und die von ihr gefassten Beschlüsse ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzen-
den und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 

§ 9 

Der Förderverein kann zum Zwecke des Erfah-
rungsaustausches gemeinnützigen Gesellschaften 
beitreten, deren Aufgabe es ist, Gesamtschulen und 
deren Zusammenarbeit überregional zu fördern. 

§ 10 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ver-
eins an die Integrierte Gesamtschule Friedrichsort, 
Kiel, die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 

¹ inzwischen erfolgt 
 


